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M/7TF7L£/M7£7V - CO/WWf/WGr/OA'S

Vernehmlassung zur Luftreinhalte-Verordnung (LRV)

Stellungnahme verfasst durch den For-Stoni/<fes Sc/nve/zerisc/ie« /ors/vere/ns
Oxf.: 425.1:9

Eidgenössisches Departement des Innern
3003 Bern

Hünenberg und Zürich, 17. September 1984

Vernehmlassung zur Luftreinhalte-Verordnung (LRV)

Sehr geehrter Herr Bundesrat
Sehr geehrte Damen und Herren

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit, zur LRV Stellung nehmen zu können.
Der Schweizerische Forstverein (SFV) geht davon aus, dass das Waldsterben

hauptsächlich eine Folge der Luftverschmutzung sei. Nach den Schadenerhebungen
aus dem Sanasilva-Programm und dem Schweizerischen Landesforstinventar sowie
den ausländischen Beobachtungen ist festzustellen, dass grosse Schäden auch in
industrie- und siedlungsfernen Waldungen anzutreffen sind. Wir sind überzeugt, dass

die Walderhaltung auf längere Sicht nur gewährleistet werden kann, wenn die Luft-
Schadstoffe möglichst bald drastisch reduziert werden. Daher unterstützt der SFV die
Durchsetzung einer wirksamen LRV.

/. «ne/ Wünsche

— Zielsetzung und Strategie der LRV sind zweckmässig angelegt. Bei den Instru-
menten hingegen scheinen uns gewisse Änderungen notwendig, vor allem bei
der Grenzwertfestsetzung.

— Zu den möchten wir uns im einzelnen nicht äussern, da wir
die anzuwendende Technik und die Auswirkungen auf die Immissionen zuwenig
beurteilen können. Hingegen möchte der SFV darauf hinweisen, dass aus wald-
pflegerischen Gründen die Verwendung des einheimischen Brennstoffes Holz
durch die Vorschriften nicht derart behindert werden darf, dass ein Ausweichen
auf fossile und andere Energieträger die Folge sein wird. Dafür spricht die Tat-
sache, dass gewisse Stoffe auch bei der natürlichen Vermoderung des Holzes im
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Walde entstehen. Ebenso ist zu berücksichtigen, dass die Energiegewinnung mit-
tels Holzverbrennung, gemessen am Gesamtenergieverbrauch in der Schweiz,
einen äusserst bescheidenen Anteil aufweist und zudem sehr dezentral erfolgt.

— Es muss sichergestellt werden, dass die Ker/aftr<?n zwSan/erwng von 5e/a.stwng.sgeft/e-

ten (Kapitel 3 und 4 der LRV) über die Beobachtung der Immissionen und die ver-
schärfte Emissionsbegrenzung der zweiten Stufe tatsächlich zum Tragen kommt.
So müssen geschädigte Waldbesitzer und die Forstdienste die rechtliche Légitima-
tion erhalten, Immissionsüberwachung und Sanierungspläne zu verlangen.
Ebenso müssen die Immissionsmessungen normiert und die Ergebnisse nach ob-

jektiven Kriterien beurteilt werden. Da Luftverunreinigungen keine Grenzen re-
spektieren, sind die Resultate von Ausbreitungsberechnungen und Immissions-

messungen innerhalb eines Belastungsgebietes den zuständigen Instanzen über
Gemeinde- und Kantonsgrenzen hinweg zugänglich zu machen.

— Zum Schutze des Waldes sollte die generelle Überwachung durch das Nationale
Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL) verdichtet werden. Denn nur
durch frühzeitige Vorwarnung ist es möglich, grossen Schädigungen vorzubeu-
gen.

2. Grwn<Aätz//cfte.s zw Fest/egung der /n?nw's.ston.sgrenzvverte

Gemäss dem Zweckartikel zur LRV (Art. 1) sind die Immissionsgrenzwerte so

festzulegen, dass Menschen, Tiere und Pflanzen sowie ihre Lebensgemeinschaften
und Lebensräume vor schädlichen oder lästigen Luftverunreinigungen geschützt
sind. Dieser Zweckartikel wird vom SFV voll unterstützt. Der Wald als naturnahes
Ökosystem ist auf Umweltbelastungen sehr empfindlich und benötigt deshalb einen
besonderen Schutz.

Für Immissionsschutz-Grenzwerte sind Messungen aus Gebieten heranzuziehen,
in denen Immissionsschäden noch feststellbar sind und die Luftverschmutzung zu-
gleich am geringsten ist. In der freien Natur treten die einzelnen Luftverunreinigun-
gen in der Regel nicht allein, sondern in unzähligen Kombinationen und zeitlichen
Folgen auf. Die Empfindlichkeit der Individuen ist abhängig von den Erbanlagen,
dem Entwicklungsstand und den Standortsfaktoren. Es ist beim heutigen Stand des
Wissens kaum möglich absolut sichere Grenzwerte anzugeben, unterhalb denen eine
Schädigung des Waldes ausgeschlossen ist. Trotzdem sind aus pragmatischen Grün-
den Grenzwerte notwendig, um Schutzvorkehrungen rechtlich durchsetzen zu
können. F>/e /tnnttss/onsetnivfrkwngen s/nd öfter g/e/cftzettig /ow/ent/ zt/ fteoftacftten wntf tft'e

Grenzwerte aw/grwnrf t/er5cftö<fet7sttuöt/on zw korrigieren.

3. KomS'FKge/orrferte/wîm/ss/onsgrenzH'erte (XFF-/4nftûng 79

Die Forderung nach verschärften Immissionsgrenzwerten wurde mit folgenden
Mitgliedern des SFV eingehend diskutiert: Dr. W. Flückiger, Institut für angewandte
Pflanzenbiologie, Schönenbuch, Dr. Th. Keller, EAFV, Birmensdorf und Dr. J.

Bucher, EAFV, Birmensdorf.
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Luftverun- Langzeit-Immissionsgrenzwerte' Kurzzeit-Immissionsgrenzwerte"
reinigender
Stoff LRV-Entwurf SEK-Korsc/îtog LRV-Entwurf SEK- Korsc/t/ag

SOj 30/xg/nf 20/tg/m' 100/xg/m" 60yug/irP
NO2 40/xg/m" 20/xg/m" 120/xg/nf 60/zg/nV
NO keine Angabe lOO/ug/m" keine Angabe keine Angabe
HCl 25/zg/m" 20/xg/nV keine Angabe keine Angabe
CH (C2H4) keine Angabe 15/xg/rrF keine Angabe keine Angabe
O3 keine Angabe keine Angabe 80/u.g/nV 60fzg/m"

' Gegenüber dem LRV-Entwurf sollte der Ze/r/iorizo« ». E. atr/e/'« Ao/6esya/;rred«z/errwerden.*
^ Definition gemäss LRV-Entwurf.**

(Anmerkung der Redaktion: Definition der Grenzwerte:
* Jahres-/Halbjahresmittelwert: mittlere Konzentration, gemessen während eines Jahres bzw.

eines halben Jahres.
** Kurzzeit-Grenzwerte:
SOj Die Messung und Beurteilung dieser Immissionen erfolgt über den Zeitraum eines
NO2 ganzen Jahres. 95 % aller '/jh-Mittelwerte eines Jahres müssen niedriger, 5 % dürfen

höher als der angegebene Zahlenwert sein.
'/jh-Mittelwert: mittlere Konzentration, gemessen während einer halben Stunde.

O3 Die Messung und Beurteilung dieser Immissionen erfolgt über den Zeitraum eines
Monats. 95 % aller '/jh-Mittelwerte eines Monats müssen niedriger, 5 % dürfen
höher als der angegebene Zahlenwert sein.
'/jh-Mittelwert: mittlere Konzentration, gemessen während einer halben Stunde.)

SO2 20 /ug/nH entspricht nach Literaturangaben der Schädigungsschwelle in
mittleren Höhenlagen. Bei 30 /xg/rrF treten leichte chronische Schäden
bei Fichte und Föhre und irreversible Schäden bei Tannen auf.

NO2/NO NO2 ist Präkursor für Ozon, ist erheblich beteiligt an der Bildung von Säu-

repräzipitation (saure Nebel, Regen) und wirkt synergistisch mit SOg. Da
auch NO pflanzenaktiv ist, erscheint eine Trennung von NO2 und NO
pflanzenphysiologisch fraglich, insbesondere wegen des Synergismusef-
fektes. Deshalb sollte unbedingt auch ein Langzeitgrenzwert für NO fest-
gelegt werden. Die geforderten Grenzwerte sind notwendig, damit der
Grenzwert für das Folgeprodukt Ozon nicht überschritten wird.

CFI (C2H4) Der LRV-Entwurf enthält keinen Grenzwert für Kohlenwasserstoffe. Als
pflanzenphysiologisch wichtige Verbindung ist Äthylen (C2H4) als Leit-
Substanz geeignet. Für die Ringelblume zeigt Äthylen schon bei einer
Konzentration von 1,15 yug/rrFeine phytotoxische Wirkung (Epinastie).

O3 Von den Fachleuten wird mehr und mehr die Auffassung vertreten, dass
in den Photooxydantien die Hauptursache für die Waldschäden zu
suchen ist. Ein Kurzzeit-Grenzwert von 60 ,ug/trH sollte nach den heuti-
gen Erkenntnissen nicht überschritten werden.

Abschliessend bitten wir Sie, sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen
und Herren, unsere Überlegungen und Wünsche beim Erlass der LRV zu berücksich-
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tigen. Nach Meinung des SFV müssen kurzfristige Wirtschaftlichkeitsrechnungen im
Interesse der langfristigen Walderhaltung und einer gesunden Umwelt zurückgestellt
werden.

Mit freundlichen Grüssen
Schweizerischer Forstverein

IF. G/ss, Präsident F. Mt/trer, Kassier
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